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Nr. 1: 

Bekanntmachung 
 

über die Festsetzung der Grundsteuer A und der Grundsteuer B in der Stadt Nordhausen für das 
Jahr 2021 
 
1. Der Stadtrat der Stadt Nordhausen hat in seiner Sitzung am 9. Dezember 2015 beschlossen: 
    Die Hebesätze der Grundsteuer werden ab 2016 wie folgt festgesetzt: 

 

Grundsteuer A:  330 v.H   Grundsteuer B:  460 v.H.  
 

Für diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Grundsteuermessbetrag) sich seit der letzten 
Bescheiderteilung nicht geändert hat, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 
Grundsteuergesetz (GrStG) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2016 
veranlagten Höhe festgesetzt. In den zuletzt ergangenen Steuerbescheiden wurde mitgeteilt, in welcher Höhe und zu 
welchen Fälligkeiten Zahlungen für die folgenden Zeiträume zu leisten sind. Die benannten Beträge und 
Fälligkeitstermine behalten für 2021 ihre Gültigkeit. Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser 
Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage 
ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.  
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Festsetzung der Grundsteuer kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt 
Widerspruch bei der Stadt Nordhausen, Markt 1, 99734 Nordhausen eingelegt werden.  
Der Widerspruch hat gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO keine aufschiebende Wirkung und entbindet nicht von der 
fristgerechten Zahlung des Beitrages.  
 
2.  Die Festsetzung der Grundsteuer nach Nr. 1 gilt nicht für die Bemessung der Grundsteuer für Einfamilienhäuser   
     und Mietwohngrundstücke nach der Ersatzbemessungsgrundlage gemäß § 42 GrStG (AA 101). In diesen Fällen  

haben die Eigentümer (ggf. Verwalter) dieser Grundstücke jährlich eine Grundsteueranmeldung einzureichen. 
Haben sich am Grundstück seit der letzten Grundsteueranmeldung Änderungen ergeben (z.B. durch 
Modernisierung, An- und Umbauten, die zu Veränderungen der Wohn- und Nutzfläche führen oder durch 
Schaffung von PKW-Stellplätzen) so ist durch den Steuerpflichtigen bzw. deren Beauftragte eine neue 
Grundsteueranmeldung einzureichen. 

Im Kalenderjahr 2021 werden alle Steuerpflichtigen zur Aktualisierung der derzeit vorliegenden Unterlagen, welche 
von der Bemessung der Grundsteuer nach der Ersatzbemessungsgrundlage betroffen sind, persönlich 



Seite | 2             09.12.2020 

© Stadtverwaltung Nordhausen 
 

angeschrieben und zur Abgabe einer Steueranmeldung aufgefordert. Die Verpflichtung zur Abgabe einer 
Steueranmeldung ergibt sich aus § 44 Abs. 3 GrStG. Die betroffenen Steuerpflichtigen erhalten hierzu weitere 
Nachricht. 
Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer 
Bis zur Bekanntgabe eines neuen Steuerbescheides behalten die bisher ergangenen Steuerbescheide für 
Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer ihre Gültigkeit. 
Zahlungen für die folgenden Zeiträume sind in der Höhe der letzten ausgewiesenen Fälligkeit(en) zu leisten. Die 
benannten Fälligkeitstermine behalten für 2021 ihre Gültigkeit. 
Allgemeiner Hinweis: 
Bitte melden Sie notwendige Änderungen der Bankverbindung für Lastschriften und Änderungen der Wohnanschrift 
umgehend dem Sachgebiet Steuern der Stadt Nordhausen. Die Änderung der Bankverbindung muss mittels dem 
von der Stadt Nordhausen zur Verfügung gestellten Formular erfolgen. Dies finden Sie unter www.nordhausen.de 
(Stichwortsuche Lastschrifteinzugsermächtigung oder SEPA) oder erhalten es zu den Öffnungszeiten der Stadt 
Nordhausen im Sachgebiet Steuern, Markt 15 (Zimmer 201 - 203).  
Hinweis zur Hundesteuer: 
Bitte denken Sie an die umgehende An- und Abmeldung Ihres Hundes. Die An- und Abmeldung kann über die 
bereitgestellten Formulare auf der Webseite der Stadt Nordhausen erfolgen. Eine Abmeldung wird erst zu dem 
Monat wirksam, indem die Abmeldung bei der Stadt Nordhausen erfolgt. Bei Wegzug aus der Stadt Nordhausen ist 
der Hund ebenfalls abzumelden. Zuwiderhandlungen können mit Bußgeldern geahndet werden. 
 
gez. Kai Buchmann, Oberbürgermeister 

 
Nr. 2 

Bekanntmachung zum Bundesmeldegesetz (BMG) 
 

Widerspruch gegen die Weitergabe von Daten aus dem Melderegister 
 
In Anwendung § 50 Abs. 5 BMG hat jeder Einwohner der Stadt Nordhausen das Recht gegen die Weitergabe seiner 
Daten in nachfolgenden Fällen zu widersprechen: 

 Auskünfte an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen 
(§ 50 Abs.1 BMG). 

 Auskunft über Alters- und Ehejubiläen (§ 50 Abs. 2 BMG). 
 Auskunft an Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 BMG). 
 Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften 

(§ 42 Abs.3 BMG). 
 Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrverwaltung (§ 36 Abs. 2 BMG). 

Diese Widerspruchsrechte sind weder an eine Frist noch an eine Form gebunden. Sie bleiben unbefristet wirksam. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerservice werden Sie hierzu gern beraten. 
 
gez. Jutta Krauth, Bürgermeisterin 

Nr. 3 
Bekanntmachung 

 

Beschlüsse der Sitzung des Finanzausschusses vom 06. Oktober 2020: 
Nichtöffentlicher Teil: 
Beschluss: AV/0443/2020 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 10 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
Beschluss: AV/0448/2020 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 10 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
Beschluss: AV/0450/2020 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 10 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 

Beschlüsse der Sitzung des Finanzausschusses vom 04. November 2020: 
Nichtöffentlicher Teil: 
Beschluss: AV/0478/2020 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 10 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
Beschluss: AV/0480/2020 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 10 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 

http://www.nordhausen.de/


Seite | 3             09.12.2020 

© Stadtverwaltung Nordhausen 
 

 

Nr. 4 
Bekanntmachung 

 

Beschlüsse der Sitzung des Werkausschusses vom 17. November 2020 
 
Öffentlicher Teil: 
Ausschussvorlage Nr. AV/0474/2020 
Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für die Entsorgung von Klärschlamm, 
Rechengut, Sandfang- und Kanalspülgut für: 

- Los 1 – Klärschlamm und Los 2 – Rechengut an die Firma SLH Kompost- und Entsorgungs GmbH, 
Nordhausen, zu einer Bruttoauftragssumme in Höhe von  256.016,60 € (Los 1: 245.735,00 € brutto, Los 2: 
10.281,60 € brutto) 

- Los 3 – Sandfang- und Kanalspülgut an die Firma Veolia Klärschlammverwertung Deutschland GmbH, 
Markranstädt, zu einer Bruttoauftragssumme in Höhe von 10.680,25 € 

zu vergeben. 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 7, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0. 
 
Ausschussvorlage Nr. AV/0475/2020 
Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für die Fäkalschlammentsorgung aus 
hauseigenen Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben für den Bereich 1: Stadt 
Nordhausen und Ortsteile sowie den Bereich 2: Gemeinde Hohenstein an die Firma 
Abwasser-Rohrreinigung Rohn GmbH, Nordhausen, mit einer Bruttoauftragssumme in Höhe 
von 87.293,05 € zu vergeben. 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 7, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0. 
 
Ausschussvorlage Nr. AV/0476/2020 
Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für das Herstellen und Erneuern von 
Kanalhausanschlüssen und sonstige Kanalbaumaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung als 
Zeitvertrag an die Firma Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr 
GmbH, Nordhausen, mit einer Bruttoauftragssumme in Höhe von bis zu 150.000 €/pro Jahr, 
bei einem Aufgebot von 3,0 v. H. zu erteilen. 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 7, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0. 
 
Ausschussvorlage Nr. AV/0479/2020 
Der Werkausschuss beschließt die als Anlage beigefügte 3. Änderung des 
Geschäftsbesorgungsvertrages vom 01.12.2016/12.12.2016, in der Fassung der 2. Änderung 
vom 26.11.2019/28.11.2019 zwischen der Stadt Nordhausen – Stadtentwässerungsbetrieb 
und der Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH. 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 7, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0. 

 
 

Nr. 5 
Bekanntmachung 

 

Beschlüsse der 10. Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen am 3. November 2020 
 
Öffentlicher Teil: 
Beschluss: BV/0434/2020 
Jahresabschluss des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen zum 31.12.2019 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
1. Der Stadtrat nimmt den vom Werkausschuss vorgelegten Bericht über die Beratung des Jahresabschlusses und 

über die am 30.09.2020 vorgenommene(n) Aufklärung(en) zu Nachfragen zum Abschlussprüfungsbericht 2019 
der PWC AG, Erfurt, vom 24.07.2020, zustimmend zur Kenntnis.  

2. Der Stadtrat nimmt folgende, hiermit vorgelegte Unterlagen zur Kenntnis: 
 

a) den Jahresabschluss 2019 vom 25.06.2020 bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung 
insgesamt i. H. v. 
Bilanzsumme         71.743.979,52 € 
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Jahresergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung          307.662,74 € 
b) den Anhang mit Anlagennachweis 
c) den Lagebericht der Werkleitung und den Bericht des Werkausschusses hierzu: 

 
3. Der Jahresabschluss 2019 wird wie folgt festgestellt: 

Bilanzsumme         71.743.979,52 € 
Jahresergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung          307.662,74 € 
Der Jahresüberschuss des Gesamtbetriebes beträgt 307.662,74 €. 
Die Eigenkapitalverzinsung ergibt einen Betrag in Höhe von 24.750,00 €, der an die Stadt Nordhausen 
ausgeschüttet werden soll. Zuzüglich der Verzinsung der Allgemeinen Rücklage Petersdorf ergibt sich ein 
Gesamtbetrag für 2019 in Höhe von 31.963,85 €. 
 
Der Jahresüberschuss wird wie folgt behandelt: 
a) Einstellung in die Zweckgebundenen Rücklagen        ./.       275.698,89 € 
b) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde      ./.         31.963,85 € 
 

       307.662,74 € 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 32 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/0435/2020 
Entlastung der Werkleitung für das Wirtschaftsjahr 2019 des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Der Werkleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2019 des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen Entlastung erteilt.  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 32 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/0436/2020 
Entlastung des Oberbürgermeisters, der Bürgermeisterin sowie der ehrenamtlichen Beigeordneten für das 
Wirtschaftsjahr 2019 des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Dem Oberbürgermeister, der Bürgermeisterin sowie den ehrenamtlichen Beigeordneten wird für das Wirtschaftsjahr 
2019 des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen Entlastung erteilt.  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 29 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/0437/2020 
Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2020 des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Entsprechend der Empfehlung des Werkausschusses wird die PWC AG, Erfurt, zum Abschlussprüfer für die Prüfung 
des Jahresabschlusses 2020 des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen bestellt.  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 32 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/0449/2020 
Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH – Wirtschaftsplan 2021 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Theater Nordhausen/Loh-Orchester 
Sondershausen GmbH dem anliegenden Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2021 zuzustimmen. 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 24 Ablehnung: 8 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/040172020 
Übertragung der Trinkwasserversorgung auf dem Gebiet des Ortsteils Bielen auf den Wasserverband Nordhausen 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt, dass mit Wirkung zum 01.01.2021, 0:00 Uhr 
(Stichtag) die Aufgabe der Trinkwasserversorgung auf dem Gebiet des Ortsteils Bielen nach 
Maßgabe der Verbandssatzung des Wasserverbandes Nordhausen auf diesen übertragen 
werden soll. Zu diesem Zweck tritt die Stadt Nordhausen auch hinsichtlich des Ortsteiles Bielen 
in den Wasserverband Nordhausen ein. Der nicht vollzogene Austrittsbeschluss BV/1030/2018 
vom 28.06.2018 hat sich erledigt und wird vorsorglich aufgehoben. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, alle 
erforderlichen Schritte dafür einzuleiten und einen entsprechenden Aufnahmeantrag gemäß § 38 Abs. 3 ThürKGG 
beim Wasserverband Nordhausen zu stellen.  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 32 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
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Beschluss: BV/0400/2020 
Übertragung des Vermögens des Trinkwasserzweckverbandes „Alter Stolberg“ an den Wasserverband Nordhausen 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt den als Anlage im Entwurf beigefügten 
Notarvertrag zwischen dem Wasserverband Nordhausen, dem Trinkwasserzweckverband "Alter 
Stolberg", der Stadt Nordhausen für den Ortsteil Bielen, der Landgemeinde Heringen für die 
Ortsteile Auleben, Uthleben, Windehausen, der Gemeinde Urbach und der Gemeinde Görsbach und beauftragt den 
Oberbürgermeister bzw. dessen Stellvertreter, den Notarvertrag zu schließen und notariell beurkunden zu lassen. Er 
ist berechtigt, redaktionelle und nicht wesentliche Änderungen des Vertrages vorzunehmen.  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 32 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: ANT/0347/2020 
Antrag der AfD-Fraktion vom 07.05.2020: Aufstellen von Informationstafeln in den Nordhäuser Parkanlagen 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Die AfD-Fraktion beantragt die Aufstellung von Informationstafeln an zentralen Punkten der Nordhäuser Parkanlagen. 
Diese Tafeln sollten einen Überblick zur Geschichte der jeweiligen Anlage sowie eine Stadtkarte, auf der die 
wichtigsten Parks bzw. Parkanlagen besonders gekennzeichnet sind, enthalten.  
Die Tafeln sollen mit einem QR-Code versehen werden, um u. a. auch mit Augmented Reality das „alte“ Nordhausen 
sehen zu können. 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 19 Ablehnung: 8 Enthaltung: 5 
 
Beschluss: ANT/0454/2020 
Antrag der CDU-Fraktion vom 16.09.2020: Befestigung Straßenkreuzung Trift 4 in Rodishain 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt, dass ein Stück der unbefestigten Straße vor der Trift 4 in Rodishain 
befestigt wird. 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 19 Ablehnung: 8 Enthaltung: 5 
 
Beschluss: ANT/0455/2020 
Antrag der CDU-Fraktion vom 16.09.2020: Befestigung des Wendehammers in der Hainfeldstraße in Rodishain 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt, dass der „Wendehammer“ in der Hainfeldstraße (Nr. 89) in Rodishain 
befestigt wird. 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 21 Ablehnung: 8 Enthaltung: 3 
 
Beschluss: BV/0452/2020 
Weitergabe eines Zuschusses zur Neugestaltung des Schulhofes, Humboldtgymnasium 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Weitergabe eines Zuschusses in Höhe von 1.314.874,00 € zur 
Finanzierung der Kosten für die Neugestaltung des Schulhofes des Staatlichen Gymnasiums „Wilhelm v. Humboldt“ 
auf dem Grundstück in Nordhausen, Blasiistraße 15/16 an den Bauherrn und Eigentümer, die Service Gesellschaft 
des Landkreises Nordhausen mbH. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, eine entsprechende Vereinbarung 
abzuschließen. 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 31 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/0036/2019-2 
2. Änderung der Berufung von sachkundigen Bürgern in den Finanzausschuss 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die 2. Änderung der Berufung von sachkundigen Bürgern in den 
Finanzausschuss wie folgt: Herr Alexander Wille wird anstelle von Frau Birgit Prophet als sachkundiger Bürger in den 
Finanzausschuss berufen. 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 32 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/0427/2020 
Bildung des Denkmalbeirates 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt, 
für die Dauer der Wahlperiode des Stadtrates den Denkmalbeirat mit folgenden Mitgliedern zu besetzen: 

 Hans-Jürgen Grönke, ehem. Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde in der Stadt Nordhausen, Mitglied 
des Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde 

 Pia Wienrich, Dipl. Ing. (FH), Architektin, Geschäftsführerin der arko bauplanung GmbH in Nordhausen 

 Hans-Jürgen Gerboth, Dipl.-Ing: (FH), Architekt und Innenarchitekt, selbständig 
 Suzy Hesse, Dipl.-Restauratorin (FH), selbständig 

 Heidelore Kneffel, Lehramt für Deutsch und Geschichte, interessierte Bürgerin für Historik, Kunst und Kultur 
 Steffen Iffland, ehrenamtlicher Mitarbeiter im Auftrage des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie 

auf dem Gebiet der archäologischen Denkmalpflege 
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 Michael Garke, Fotograf, interessierter Bürger für Nordhäuser Geschichte 

 Ronald Brachmann, Zimmerermeister, selbständig 
 Jan Fehling, Steinmetz- und Steinbildhauermeister, selbständig und Eigentümer eines unter Denkmalschutz 

stehenden Gebäudes 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 32 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/0444/2020 
3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Nordhausen 
(Straßenreinigungssatzung) - Anlage Straßenverzeichnis 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt  
die als Anlage beigefügte 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt 
Nordhausen (Straßenreinigungssatzung) – Anlage Straßenverzeichnis. 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 32 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/0445/2020 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Stadt Nordhausen 
(Straßenreinigungsgebührensatzung) 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die als Anlage beigefügte 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Stadt Nordhausen 
(Straßenreinigungsgebührensatzung). 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 32 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/0459/2020 
Vergabe von Bauleistungen: Kunsthaus Meyenburg – Sanierung Turm 
Gewerk Putz,- Stuck- und Malerarbeiten 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Die Putz-, Stuck- und Malerarbeiten, für die Turmsanierung am Kunsthaus Meyenburg, werden an die Universal-Putz 
GmbH, Lungwitzer Straße 82, 09356 St. Egidien in Höhe von 104.652,72 € brutto vergeben.  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 32 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 

 
Nr. 6 

Bekanntmachung  
 

über die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Jahresabschlüsse der kommunalen Unternehmen 
der Stadt Nordhausen  
 
Gemäß § 75 Abs. 4 Ziff. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) liegen die Jahresabschlüsse 2019, das Ergebnis der 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie der Beschluss über die Verwendung des 
Jahresüberschusses/die Behandlung des Jahresfehlbetrags der kommunalen Unternehmen, an denen die Stadt 
Nordhausen mittelbar oder unmittelbar in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt ist, zur Einsichtnahme in der 
Zeit vom 11. Januar bis 22. Januar 2021 während der Dienststunden in der Stadtverwaltung Nordhausen, 99734 
Nordhausen, Markt 1 aus. 
 
Kai Buchmann 
Oberbürgermeister 
 
 
Bitte beachten Sie, dass der Zutritt zu den Verwaltungsgebäuden der Stadtverwaltung Nordhausen ausschließlich 
über eine vorherige Terminabstimmung erfolgen kann.  
Nutzen Sie bitte die folgenden Kontaktmöglichkeiten: 
 
Rechtsamt und Beteiligungen 
03631/696 235 
03631/696 304 
Beteiligungen@nordhausen.de 
 
 
 

 

mailto:Beteiligungen@nordhausen.de
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Nr. 7 
Bekanntmachung  

 

3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt 
Nordhausen (Straßenreinigungssatzung) – Anlage Straßenverzeichnis 

 
Aufgrund des § 49 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) vom 7. Mai 1993 (GVBl. S.273), in der Fassung vom 30. Juli 
2019, und der §§ 2, 19, 20 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) vom 
16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) hat der Stadtrat der Stadt Nordhausen 
in seiner Sitzung am 3. November 2020 die folgende 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung 
öffentlicher Straßen in der Stadt Nordhausen (Straßenreinigungssatzung) beschlossen. 

 
Artikel 1 

 
Die Anlage Straßenverzeichnis zur Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Nordhausen erhält 
folgende Neufassung: 
 

Anlage: Straßenverzeichnis zur Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt 
Nordhausen (Straßenreinigungssatzung) 

 

Straßenname Ortsteil RKL Bemerkung 

Nordhausen       

Adlergasse Nordhausen Ü   

Ahornstraße Nordhausen 1   

Albert-Traeger-Straße Nordhausen 1   

Albert-Traeger-Straße Nordhausen Ü Zufahrtstraße bis zur FFW 

Alexander-Puschkin-Straße Nordhausen 1   

Altendorf Nordhausen 1   

Altendorfer Kirchgasse Nordhausen Ü   

Altendorfer Stiege Nordhausen Ü   

Am Alten Tor Nordhausen 1   

Am Alten Tor  Nordhausen 2 
Kreuzungsbereich 
Europakreuzung 

Am Disselberg Nordhausen Ü   

Am Frauenberg Nordhausen 1   

Am Gesundbrunnen Nordhausen Ü   

Am Grenzrasen Nordhausen Ü   

Am Hagenberg  Nordhausen 1 
zwischen Albert-Traeger-
Straße und Wiesenweg 

Am Hagenberg Nordhausen Ü 
zwischen Zum Gumpetal und 
Wiesenweg 

Am Handwege Nordhausen Ü   

Am Hofberg Nordhausen Ü   

Am Holungsbügel Nordhausen Ü   

Am Kornhaus Nordhausen Ü   

Am Kuhberg Nordhausen Ü   

Am Petersberg Nordhausen 1   

Am Rasen Nordhausen Ü   

Am Rosenhag Nordhausen Ü   

Am Roßmannsbach Nordhausen 1    
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Am Salzagraben  Nordhausen 1 
zwischen Straße der 
Genossenschaften und 
Bochumer Straße 

Am Salzgraben  Nordhausen Ü Rest 

Am Schorfe Nordhausen Ü   

Am Stadion Nordhausen Ü   

Am Töpferwege Nordhausen Ü   

Am Vogelherd Nordhausen Ü   

Am Warttürmchen Nordhausen 1   

Am Zoll Nordhausen Ü   

Ammerberg Nordhausen 1   

Amselweg Nordhausen Ü   

An der Alten Schäferei Nordhausen Ü   

An der Bleiche Nordhausen 1   

An der Brückenmühle Nordhausen Ü   

An der Burg Nordhausen Ü   

An der Eisenbahn Nordhausen Ü   

An der Helme Nordhausen/Sundhausen 1   

An der Liethen Nordhausen Ü   

An der Rosenmühle Nordhausen Ü   

An der Salza Nordhausen 1   

An der Werthermühle Nordhausen Ü   

Andersen-Nexö-Straße Nordhausen Ü   

Andreas-Hofer-Platz Nordhausen Ü   

Arndtstraße Nordhausen 1   

Arnoldstraße Nordhausen 3   

Aueblick Nordhausen 1   

Auf dem Sand Nordhausen 1   

August-Bebel-Platz  Nordhausen 1 Förstemannstraße 

August-Bebel-Platz  Nordhausen 1 Kützingstraße 

August-Bebel-Platz  Nordhausen 1 Ostseite 

August-Bebel-Platz Nordhausen 2 Taschenberg 

August-Kramer-Straße Nordhausen 1   

Bäckerstraße  Nordhausen 1  

Badeweg Nordhausen Ü   

Bahnhofsplatz Nordhausen 1   

Bahnhofstraße Nordhausen 2   

Bahnhofstraße  Nordhausen 3 Fußgängerzone 

Bahnstraße Nordhausen Ü   

Baltzerstraße Nordhausen Ü   

Barbarossastraße  Nordhausen Ü Anliegerstraße 

Barbarossastraße  Nordhausen 3   

Barfüßerstraße Nordhausen 1   

Beethovenring Nordhausen 1   

Behringstraße Nordhausen Ü   

Benteröder Weg Nordhausen Ü   

Bergstraße Nordhausen Ü   

Bertha-von-Suttner-Straße Nordhausen Ü   

Bertolt-Brecht-Straße Nordhausen Ü   

Bet-Shemesh-Straße Nordhausen 1   

Bielener Straße Nordhausen 1   
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Bingerhof Nordhausen Ü   

Birkenweg Nordhausen 1   

Blasiikirchplatz Nordhausen Ü   

Blasiistraße Nordhausen Ü   

Bleicheröder Straße Nordhausen Ü   

Blödaustraße Nordhausen 1   

Blumenstraße Nordhausen 1 
zwischen Birkenweg und 
Grenzstraße 

Blumenstraße Nordhausen Ü 
zwischen Birkenweg und Am 
Salzagraben 

Bochumer Straße  Nordhausen 1 Versorgungsstraße 

Bochumer Straße Nordhausen 2   

Brahmsweg Nordhausen Ü   

Bruno-Kunze-Straße Nordhausen 1   

Buchenweg Nordhausen Ü   

Buchholzer Weg  Nordhausen 1 
zwischen Leimbacher Straße 
und Bet-Shemesh-Straße 

Bucholzer Weg Nordhausen Ü Rest 

Carl-von-Ossietzky-Straße Nordhausen Ü   

Charleville-Mézières-Straße Nordhausen 1   

Chopinstraße Nordhausen Ü   

Clara-Zetkin-Straße Nordhausen 1   

Conrad-Fromann-Straße Nordhausen 1   

Damaschkestraße Nordhausen 1   

Darrweg Nordhausen 2   

Dietrich-Bonhoeffer-Straße Nordhausen 1   

Domstraße Nordhausen Ü   

Dr.-Hasse-Straße Nordhausen 1   

Dr.-Külz-Straße Nordhausen 1   

Dr.-Kurt-Isemann-Straße Nordhausen Ü   

Dr.-Robert-Koch-Straße Nordhausen 1   

Dr.-Silberborth-Straße Nordhausen 1   

Drosselgasse Nordhausen Ü   

Ebertplatz Nordhausen Ü   

Eichendorffstraße Nordhausen 1   

Eichenweg Nordhausen Ü   

Eichsfelder Straße Nordhausen Ü   

Elisabethstraße Nordhausen Ü   

Ellernstraße Nordhausen Ü   

Elsterstieg Nordhausen Ü   

Emil-Reichardt-Straße Nordhausen 1   

Engelsburg Nordhausen 1   

Erfurter Straße Nordhausen 1   

Erich-Weinert-Straße Nordhausen Ü   

Ernst-Toller-Straße Nordhausen Ü   

Erzbergerstraße Nordhausen Ü   

Eselsgasse Nordhausen Ü   

Falkenweg Nordhausen Ü   

Feldgewende Nordhausen Ü   

Fichtestraße Nordhausen Ü   

Finkenstieg Nordhausen Ü   

Flickengasse Nordhausen Ü   
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Flurstraße Nordhausen 1   

Fontanestraße Nordhausen Ü   

Förstemannstraße Nordhausen 1   

Förstemannweg Nordhausen Ü   

Frankenstraße Nordhausen 1   

Franz-Mehring-Straße Nordhausen Ü   

Franz-Krieger-Straße Nordhausen Ü   

Frauenberger Stiege Nordhausen Ü   

Freiheitsstraße Nordhausen 1   

Freiherr-vom-Stein-Straße Nordhausen 3   

Freiligrathstraße Nordhausen Ü   

Freundschaftsstraße Nordhausen 1   

Freystraße Nordhausen Ü   

Friedrich-Ebert-Straße Nordhausen Ü   

Friedrich-Engels-Straße Nordhausen Ü   

Friedrich-List-Straße Nordhausen 1   

Friedrich-Naumann-Straße Nordhausen Ü 
von Albert-Traeger-Straße bis 
Gehege 

Friedrich-Naumann-Straße  Nordhausen 1 
zwischen Stolberger Straße 
und Albert-Traeger-Straße 

Friedrichstraße Nordhausen 1   

Friesenstraße Nordhausen Ü   

Frühlingsweg Nordhausen Ü   

Gebrüder-Grimm-Straße Nordhausen Ü   

Gehegeplatz Nordhausen Ü   

Gehegesiedlung Nordhausen Ü   

Geiersberg Nordhausen 1   

Georg-Andreas-Hanewacker-
Straße 

Nordhausen 1   

Georgengasse Nordhausen Ü   

Georg-Weerth-Straße Nordhausen Ü   

Gerhart-Hauptmann-Straße Nordhausen 2   

Geschwister-Scholl-Straße Nordhausen 1   

Geseniusstraße Nordhausen 1   

Goetheweg Nordhausen Ü   

Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße Nordhausen 1   

Graf-von-Stauffenberg-Straße Nordhausen 1   

Grenzstraße Nordhausen 1   

Grenztriftweg Nordhausen Ü   

Grimmel Nordhausen 1   

Grimmelallee Nordhausen 3   

Gumpertstraße Nordhausen Ü   

Gumpestraße Nordhausen Ü   

Hagen Nordhausen Ü   

Hallesche Straße Nordhausen 3   

Hardenbergstraße Nordhausen 1   

Harzblick Nordhausen 1   

Harzrigiblick Nordhausen Ü   

Harzstraße Nordhausen 1   

Hauptstraße Nordhausen 1   

Haydnstraße Nordhausen Ü   

Heidelbergblick Nordhausen 1   
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Heinrich-Heine-Straße Nordhausen Ü   

Heinrichsweg Nordhausen Ü   

Heinrich-Zille-Straße Nordhausen 1   

Helmestraße Nordhausen 3   

Herderweg Nordhausen Ü   

Herforder Straße Nordhausen 1   

Heringer Weg Nordhausen Ü   

Herreder Straße Nordhausen 1   

Herweghstraße Nordhausen Ü   

Hesseröder Landstraße Nordhausen 1   

Hesseröder Straße Nordhausen 1   

Hinter dem Hammer Nordhausen Ü   

Hinter der Alten Mühle Nordhausen Ü   

Hinter der Steinmühle Nordhausen Ü   

Hohekreuzstraße Nordhausen 1   

Hohenrode Nordhausen Ü   

Hohenstaufenstraße Nordhausen Ü   

Hohensteiner Straße      Nordhausen 1   

Hölderlinstraße Nordhausen Ü   

Holundergasse Nordhausen Ü   

Hoppegarten Nordhausen Ü   

Hufelandstraße Nordhausen 1   

Hundgasse  Nordhausen Ü   

Hüpedenweg Nordhausen 1   

Hüpedenweg Nordhausen Ü 
Haus-Nr. 48, 50, Stichweg 
zwischen Haus-Nr. 10 und  
12 

Hütteplatz Nordhausen Ü   

Ilfelder Straße Nordhausen Ü   

Im Stürzetal  Nordhausen 1 
zwischen Bertha-von-Suttner-
Straße und Ostrower Straße 

Industrieweg Nordhausen 1   

Jacob-Plaut-Straße Nordhausen Ü   

Jacob-Plaut-Treppe Nordhausen Ü   

Jahnstraße Nordhausen 1   

Johann-Sebastian-Bach-Straße Nordhausen 1   

Johannes-Kleinspehn-Straße Nordhausen Ü   

Johannes-Lippert-Platz Nordhausen Ü   

Johannes-Thal-Straße Nordhausen 1   

Johanneshof Nordhausen Ü   

Johannestreppe Nordhausen Ü   

Jüdenstraße Nordhausen 1   

Justus-Jonas-Straße Nordhausen 1   

Kantstraße Nordhausen Ü   

Karl-Liebknecht-Platz Nordhausen 1   

Karl-Meyer-Straße Nordhausen 1   

Karolingerstraße  Nordhausen 1 
zwischen Stolberger Straße 
und Frankenstraße  

Karolingerstraße  Nordhausen Ü Rest 

Kasseler Landstraße Nordhausen Ü   

Kasseler Landstraße    3 
zwischen Darrweg und 
Querspange B 243 
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Kastanienweg Nordhausen Ü   

Käthe-Kollwitz-Straße Nordhausen 1   

Kirchstraße Nordhausen Ü   

Kirschweg Nordhausen 1   

Kleines Borntal Nordhausen Ü   

Kleiststraße Nordhausen 1   

Klostergasse Nordhausen Ü   

Kohnsteinweg Nordhausen Ü   

Köllingstraße Nordhausen 1   

Kommunikationsweg Nordhausen 1 
zwischen Darrweg und 
Südstraße 

Kommunikationsweg Nordhausen Ü Rest 

Königshof Nordhausen 1   

Körnerstraße Nordhausen 1   

Kornmarkt Nordhausen 2   

Kranichstraße Nordhausen 1   

Kreuzen Nordhausen Ü   

Krimderöder Straße Nordhausen Ü   

Kurt-Wein-Straße  Nordhausen 1 
zwischen Conrad-Fromann-
Straße und Gottfried-Erich-
Rosenthal-Straße 

Kurt-Wein-Straße Nordhausen Ü Rest 

Kurze Straße Nordhausen 1   

Kutteltreppe Nordhausen Ü   

Kützingstraße Nordhausen 1   

Kyffhäuserstraße  Nordhausen 3 
zwischen Sundhäuser Straße/ 
Erfurter Straße und 
Barbarossastraße  

Kyffhäuserstraße  Nordhausen 1 
zwischen Barbarossastraße 
und Rathsfelder Straße/ 
Thomas-Müntzer-Straße 

Landgrabenstraße Nordhausen 2   

Lange Straße Nordhausen 1   

Lärchenweg Nordhausen Ü   

Leimbacher Straße Nordhausen 1   

Leipziger Straße Nordhausen Ü 

Teil von Kohnsteinbrücke bis 
Stadtgrenze Salza, Flur 4, 
Flurstücke 88/16, 67/40 bis 
69/30 

Lesserstiege Nordhausen Ü   

Lessingweg Nordhausen Ü   

Lilienweg Nordhausen Ü   

Lindenstraße  Nordhausen 1 
zwischen Morgenröte und 
Blödaustraße 

Lindenstraße Nordhausen Ü Rest 

Löbnitzstraße Nordhausen 1   

Lohmarkt Nordhausen 1   

Lokomotivenstraße Nordhausen Ü   

Lönsstraße Nordhausen Ü   

Ludolfingerstraße Nordhausen 1   

Lutherplatz Nordhausen 1   

Lützowstraße Nordhausen Ü   

Marienweg Nordhausen Ü   
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Markt Nordhausen 1   

Martin-Niemöller-Straße Nordhausen 1   

Martinstraße Nordhausen Ü   

Martinstreppe Nordhausen Ü   

Mathildenweg Nordhausen Ü   

Merowingerstraße Nordhausen Ü   

Meyenburgstraße Nordhausen 1   

Mittelbergweg Nordhausen Ü   

Montaniastraße Nordhausen 1   

Morgenröte Nordhausen 1   

Motorenstraße Nordhausen 1   

Mozartstraße Nordhausen Ü   

Mühlhof Nordhausen Ü   

Mühlstraße Nordhausen Ü   

Münzgasse Nordhausen Ü   

Nachtigallenweg Nordhausen Ü   

Neanderstraße Nordhausen 1   

Neue Lesserstiege Nordhausen Ü   

Neuer Weg Nordhausen 1 
zwischen Grimmel und 
Waisenstraße  

Neuer Weg Nordhausen Ü 
Fahrbahnseite entlang  
Stadtmauer sowie 
unbefestigte Abschnitte 

Neustadtstraße Nordhausen 1   

Nikolaiplatz Nordhausen Ü   

Nordhäuser Straße  Nordhausen/Bielen 1   

Northeimer Straße Nordhausen 1   

Oskar-Cohn-Straße Nordhausen 2   

Osteröder Landstraße Nordhausen Ü   

Ostrower Straße  Nordhausen 1 
zwischen Karl-Meyer-Straße 
und Bielener Straße 

Ostrower Straße Nordhausen Ü Rest 

Oststraße Nordhausen Ü   

Otto-Ludwig-Straße Nordhausen 1   

Ottoweg Nordhausen Ü   

Parkallee Nordhausen 1 
zwischen Beethovenring und 
Grenztriftweg  

Parkallee Nordhausen 2 
zwischen Kreuzung Am Alten 
Tor und Beethovenring 

Paul-Ernst-Straße Nordhausen Ü   

Paul-Schneider-Straße Nordhausen Ü   

Paul-Urban-Siedlung Nordhausen Ü   

Pestalozzistraße Nordhausen 1   

Petersberg Nordhausen Ü   

Petersbergtreppe Nordhausen Ü   

Petriblick Nordhausen 1   

Pfaffengasse Nordhausen Ü   

Pfarrstraße Nordhausen Ü   

Pferdemarkt Nordhausen 1   

Philosophenweg Nordhausen Ü   

Platz der Gewerkschaften Nordhausen 1   

Pliethstraße Nordhausen Ü   
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Poppenbergweg Nordhausen 1 
zwischen Leimbacher Straße 
und Bet-Shemesh-Straße 

Poppenbergweg  Nordhausen Ü Rest 

Poststraße Nordhausen 1   

Predigerstraße Nordhausen 1   

Pulverhausweg Nordhausen Ü   

Querstraße Nordhausen Ü   

Rabenstieg Nordhausen Ü   

Rähmentreppe Nordhausen Ü   

Rathsfelder Straße Nordhausen 1   

Rautenstraße Nordhausen 2   

Reichsstraße Nordhausen 1   

Ricarda-Huch-Straße Nordhausen 1   

Richard-Dehmel-Straße Nordhausen Ü   

Richard-Wagner-Straße Nordhausen 1   

Riemannstraße Nordhausen 1   

Robert-Blum-Straße Nordhausen 1   

Rodishainer Weg Nordhausen Ü   

Rolandstraße  Nordhausen 1 
von Freiheitsstraße bis 
Freiheitsstraße 

Rolandstraße  Nordhausen Ü Rest/Stichstraße 

Rolandsweg Nordhausen Ü   

Rolf-Kalmuczak-Straße Nordhausen Ü  

Rosa-Luxemburg-Straße Nordhausen Ü   

Rosengasse Nordhausen Ü   

Rosenstraße Nordhausen Ü   

Rothenburgstraße Nordhausen 1 
zwischen Barbarossastraße 
und (einschl.) Wendeschleife  
FEUER powertrain 

Rothenburgstraße  Nordhausen Ü Rest 

Rückertstraße Nordhausen 1   

Rüdigsdorfer Straße Nordhausen Ü   

Rüdigsdorfer Weg Nordhausen Ü   

Rudolf-Breitscheid-Straße Nordhausen 1   

Rudolf-Diesel-Straße Nordhausen Ü   

Rudolf-Leonhard-Straße Nordhausen Ü   

Sachsenhof Nordhausen Ü   

Sachsenweg Nordhausen Ü   

Salzaquellweg Nordhausen Ü   

Sangerhäuser Straße Nordhausen 1   

Schackenhof Nordhausen Ü   

Schärfgasse Nordhausen Ü   

Schenkegasse Nordhausen Ü   

Schenkendorfstraße Nordhausen Ü   

Schillerstraße Nordhausen 1   

Schleifmühle Nordhausen Ü   

Schlunztreppe Nordhausen Ü   

Schmale Gasse Nordhausen Ü   

Schröterstraße Nordhausen 1   

Schubertplatz Nordhausen Ü   

Schumannstraße Nordhausen Ü   

Schurzfell Nordhausen 1   

Schwalbenweg Nordhausen Ü   
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Seetetriftweg Nordhausen Ü   

Semmelweisstraße Nordhausen 1   

Sonnenwinkel Nordhausen Ü   

Spangenbergstraße Nordhausen Ü   

Sperbergasse Nordhausen Ü   

Sperlingsgasse Nordhausen Ü   

Spiegelstraße Nordhausen 1   

Steigerthaler Weg Nordhausen Ü   

Steinfeld Nordhausen Ü   

Stolberger Straße Nordhausen 2   

Storchengasse Nordhausen Ü   

Straße der Einheit Nordhausen 1   

Straße der Genossenschaften Nordhausen 1   

Straße der Opfer des Faschismus  Nordhausen 1 
zwischen Karl-Liebknecht-
Platz und Schurzfell  

Straße der Opfer des Faschismus  Nordhausen Ü Rest 

Stresemannring Nordhausen 1   

Strohmühlenweg Nordhausen Ü   

Südstraße Nordhausen 1   

Sundhäuser Straße Nordhausen 1   

Tannenweg Nordhausen Ü   

Taschenberg Nordhausen 2   

Taubengasse Nordhausen Ü   

Theodor-Neubauer-Straße  Nordhausen 1 
zwischen Hauptstraße/Clara-
Zetkin-Straße und Ahornstraße 

Theodor-Neubauer-Straße  Nordhausen Ü Rest 

Theodor-Storm-Straße Nordhausen Ü   

Thomas-Mann-Straße Nordhausen Ü   

Thomas-Müntzer-Straße Nordhausen 1   

Thüringerstraße Nordhausen Ü   

Töpferstraße Nordhausen 2   

Traktorenstraße Nordhausen Ü   

Uferstraße Nordhausen 3   

Uhlandstraße Nordhausen Ü   

Ullrichstraße Nordhausen 1   

Ulrich-von-Hutten-Straße Nordhausen Ü   

Uthleber Weg 
Nordhausen, Bielen und 
Sundhausen 

1 
Gewerbegebiet bis 
Werkseinfahrt KEMNA 

Uthleber Weg 
Nordhausen, Bielen und 
Sundhausen 

Ü Rest 

Van-der-Foehr-Damm Nordhausen Ü   

Veilchengasse Nordhausen Ü   

Verlobungsweg Nordhausen Ü   

Vor dem Brommelsberg Nordhausen 1 
zwischen Zu den Steinkreuzen 
und Zum Mäusetal 

Vor dem Brommelsberg Nordhausen Ü Rest 

Vor dem Hagentor Nordhausen 1   

Vor dem Hammer Nordhausen Ü   

Vor dem Vogel Nordhausen Ü   

Waisenstraße Nordhausen 1   

Wallrothstraße Nordhausen 1   

Walter-Rathenau-Straße  Nordhausen 1   
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Wassertreppe Nordhausen Ü   

Weberstraße Nordhausen 1   

Weidenstraße Nordhausen Ü   

Weinberg Nordhausen 1   

Weinberghof Nordhausen Ü   

Welfenweg Nordhausen Ü   

Wendenstraße Nordhausen Ü   

Wernigeröder Straße Nordhausen Ü   

Wiedigsburg Nordhausen Ü   

Wiesenweg  Nordhausen 1 
zwischen Am Hagenberg und 
Wendeschleife 

Wiesenweg  Nordhausen Ü Abzweig  

Wilhelm-Carl-Schreiber-Straße Nordhausen 1   

Wilhelm-Nebelung-Straße Nordhausen 1   

Wilhelm-Raabe-Straße Nordhausen 1   

Windlücker Weg Nordhausen Ü   

Wolfstraße Nordhausen 1 
zwischen Pferdemarkt u. 
Baltzerstraße 

Wolfstraße Nordhausen Ü Rest 

Yorckstraße Nordhausen 1   

Zeppelinweg Nordhausen 1   

Zichorienmühle Nordhausen Ü   

Zorgestraße Nordhausen Ü   

Zu den Steinkreuzen  Nordhausen 1 
zwischen Leimbacher Str. u. 
Vor dem Brommelsberg  

Zu den Steinkreuzen   Nordhausen Ü Rest 

Zuckerweg Nordhausen 1   

Zum Gumpetal Nordhausen Ü   

Zum Mäusetal  Nordhausen 1 
zwischen Zu den Steinkreuzen 
und Vor dem Brommelsberg 

Zum Mäusetal  Nordhausen Ü Rest 

Zum Schützenhaus Nordhausen Ü   

Zur Schönen Aussicht Nordhausen Ü   

Bielen       

Alte Leipziger Straße Bielen 1   

Am Mühlgraben Bielen Ü   

Am Schrebergarten Bielen Ü   

An den Kiesteichen Bielen Ü   

Anger Bielen Ü   

Bielscher Plan Bielen Ü   

Flutweg Bielen Ü   

Friedrichsweg Bielen Ü   

Heimstraße Bielen Ü   

Im Krug Bielen 1   

Industriegebiet Goldene Aue West Bielen Ü   

Kalte Gasse Bielen Ü   

Karlstraße Bielen Ü   

Kleine Gasse  Bielen Ü   

Königsplatz Bielen Ü   

Krugweg Bielen Ü   

Lange Gasse Bielen Ü   
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Lindenplatz Bielen Ü   

Lindenweg Bielen Ü   

Linkes Hosenbein Bielen Ü   

Marktstraße Bielen Ü   

Neue Dorfstraße I Bielen Ü   

Neue Dorfstraße II Bielen Ü   

Rechtes Hosenbein Bielen Ü   

Sandstraße Bielen Ü   

Siedlung Bielen Ü   

Silbergasse Bielen Ü   

Speicherstraße Bielen Ü   

Vor dem Mühlentor Bielen Ü   

Wilhelmstraße Bielen Ü   

Zorgelandstraße Bielen Ü   

Zum Schmiedetor Bielen Ü   

Buchholz/Harz       

Alte Breitensteiner Straße Buchholz/Harz Ü   

Am Erdfall Buchholz/Harz Ü   

Am Spielplatz Buchholz/Harz Ü   

Bornbergsweg Buchholz/Harz Ü   

Buchholzer Landstraße Buchholz / Harz Ü   

Dorfplatz Buchholz / Harz Ü   

Hinter dem Rain Buchholz / Harz Ü   

Hohnsdorfer Weg Buchholz / Harz Ü   

Holzweg Buchholz / Harz Ü   

Sankt-Martin-Gasse Buchholz / Harz Ü   

Steigerhäler Straße Buchholz / Harz Ü   

Zum Käsperschen Grund Buchholz / Harz Ü   

Zum Kromberg Buchholz / Harz Ü   

Herreden       

Am Alten Graben Herreden Ü   

Am Herreder Bach Herreden Ü   

Am langen Weg Herreden Ü   

Am Riethberg Herreden Ü   

Eichäckerstraße Herreden Ü   

Friedhofsweg Herreden Ü   

Gartenstraße Herreden Ü   

Hochstedter Straße Herreden Ü   

Im Biegen Herreden Ü   

Rosenberg Herreden Ü   

Salzaer Straße Herreden Ü   

Sundgasse Herreden Ü   

Vor dem Dorf Herreden Ü   

Zum Ziegental Herreden Ü   

Hesserode       

Am Bahndamm Hesserode Ü   

Am Nebelungsberg Hesserode Ü   

Am Steinberg Hesserode Ü   
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Dorfstraße Hesserode Ü   

Goldäcker Hesserode Ü   

Großwechsunger Straße Hesserode Ü   

Hölzchenweg Hesserode Ü   

Kleinwertherstraße Hesserode Ü   

Mühle Hesserode Ü   

Nüxeier Straße Hesserode Ü   

Plan Hesserode Ü   

Plangasse Hesserode Ü   

Riedgraben Hesserode Ü   

Ringstraße Hesserode Ü   

Steile Hesserode Ü   

Himmelgarten       

Am Kloster Himmelgarten Ü   

Himmelgarten Himmelgarten Ü   

Kuckucksmühle Himmelgarten Ü   

Schwarzer Weg Himmelgarten Ü   

Hochstedt       

Am Hochstedter Bach Hochstedt  Ü   

Am Steilen Berg Hochstedt  Ü   

Günzeröder Straße Hochstedt  Ü   

Seelochweg Hochstedt  Ü   

Hörningen       

Feldstraße Hörningen Ü   

Teichstraße Hörningen Ü   

Zum Stöckerberg Hörningen Ü   

Zum Sattelkopf Hörningen Ü   

Zur Eiche Hörningen Ü   

Leimbach       

Alte Bauernstraße Leimbach Ü   

Am Flugplatz Leimbach Ü   

Am Hang Leimbach Ü   

Am Pfingstrasen Leimbach Ü   

Am Sportplatz Leimbach Ü   

An der Bachlänge Leimbach Ü   

Bachstraße Leimbach Ü   

Bergweg Leimbach Ü   

Brauhausstraße Leimbach Ü   

Frauenberg Leimbach Ü   

Hardtstraße Leimbach Ü   

Kantor-Pabst-Straße  Leimbach Ü   

Kirchberg Leimbach Ü   

Leopoldweg Leimbach Ü   

Mittelstraße  Leimbach Ü   

Obergrasmühle Leimbach Ü   

Pfarrholz Leimbach Ü   
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Straßenname Ortsteil RKL Bemerkung 

Ronneberg Leimbach Ü   

Siedlungsweg Leimbach Ü   

Sternstraße Leimbach Ü   

Waldstraße Leimbach Ü   

Willi-Schmidt-Straße Leimbach Ü   

Zum Felde Leimbach Ü   

Zum Rittertal Leimbach Ü   

Petersdorf       

Am Kirchholz Petersdorf Ü außerhalb Ortslage 

Dorfrasen Petersdorf Ü   

Gummel Petersdorf Ü   

Harzrigiweg Petersdorf Ü   

Mühlenweg Petersdorf Ü   

Neustädter Weg Petersdorf Ü   

Petersdorfer Straße Petersdorf Ü   

Rüdigsdorfer Weg Petersdorf Ü   

Schafgasse Petersdorf Ü   

Schulplatz Petersdorf Ü   

Vogelherd Petersdorf Ü   

Rodishain       

An der Leite Rodishain Ü   

Hainfeldstraße  Rodishain Ü   

Kohlenstraße Rodishain Ü   

Mühlweg Rodishain Ü   

Neue Reihe Rodishain Ü   

Trift Rodishain Ü   

Zum Eichenforst Rodishain Ü   

Zum Siegen Rodishain Ü   

Zur Wolfsmühle Rodishain Ü   

Rüdigsdorf       

Gräblingstal Rüdigsdorf Ü   

Lichte Höhe Rüdigsdorf Ü   

St.-Jacobi-Weg Rüdigsdorf Ü   

Winkelberg Rüdigsdorf Ü   

Wolfsgasse  Rüdigsdorf Ü   

Steigerthal       

Alte Dorfstraße Steigerthal Ü   

Am Dorfteich Steigerthal Ü   

Auf dem Tippel Steigerthal Ü   

Bockstraße Steigerthal Ü   

Der Gehren Steigerthal Ü   

Haardfeld Steigerthal  Ü   

Hinter den Gärten Steigerthal Ü   

Im Grund Steigerthal Ü   

Königsberg Steigerthal Ü   

Liebingeröder Weg Steigerthal Ü   
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Straßenname Ortsteil RKL Bemerkung 

Schieferliethen  Steigerthal Ü   

St. Katharina Gasse Steigerthal Ü   

Unter dem Schellenberg Steigerthal Ü   

Zu den Glockensteinen Steigerthal Ü   

Steinbrücken       

Am Steingraben Steibrücken Ü   

Hosenbein Steinbrücken Ü   

Krümmling Steinbrücken Ü   

Riedgasse Steinbrücken Ü   

Schenkplatz Steinbrücken Ü   

Steinbrücker Weg Steinbrücken Ü   

Wilhelm-Pieck-Straße Steinbrücken Ü   

Zum Stadtberg Steinbrücken Ü   

Zum Wolfental Steinbrücken Ü   

Stempeda       

Am Dornrain Stempeda Ü   

Am Knackelberg Stempeda Ü   

Am Weißen Stieg Stempeda Ü   

Bornleite Stempeda Ü   

Kalkhüttenstraße Stempeda Ü   

Planweg Stempeda Ü   

Südharzer Straße Stempeda Ü   

Vorwerk Stempeda Ü   

Zum Alten Stollberg Stempeda Ü   

Sundhausen        

Angespann Sundhausen 1   

Auestraße Sundhausen Ü   

Betonstraße Sundhausen Ü   

Carlsburger Straße Sundhausen Ü   

Friedensstraße Sundhausen Ü   

Giekersgasse Sundhausen Ü   

Grabenstraße Sundhausen Ü   

Kesselberg Sundhausen Ü   

Kesselweg Sundhausen Ü   

Kirchplatz Sundhausen Ü   

Neue Straße Sundhausen Ü   

Riesleber Straße Sundhausen Ü   

Rinnestraße Sundhausen Ü   

Rodegasse Sundhausen Ü   

Schulstraße Sundhausen Ü   

Seestraße Sundhausen Ü  

Sondershäuser Straße Sundhausen Ü   

Steinbrücker Weg Sundhausen Ü   

Uthleber Straße Sundhausen Ü   

Wehrstraße Sundhausen Ü   

Wertherstraße Sundhausen Ü   
 

RKL - Reinigungsklasse 
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Ü - übertragene Reinigungspflicht (Reinigung durch Anlieger) 
1 - Fahrbahnreinigung 1 x wöchentlich 
2 - Fahrbahnreinigung 2 x wöchentlich 
3  - Fahrbahnreinigung 3 x wöchentlich 
 

Artikel 2 
 
Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Nordhausen 
(Straßenreinigungssatzung) tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
 
Ausfertigungsvermerk 
Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Stadtrates der Stadt Nordhausen sowie die Einhaltung 
des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bekundet. 
Bekanntmachungshinweis 
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Stadt Nordhausen geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich 
unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr 
nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich. 
 
Nordhausen, den 26. November 2020  
Stadt Nordhausen 
 
gez. Kai Buchmann, Oberbürgermeister 
 
 

Nr. 8 
Bekanntmachung 

 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Reinigung deröffentlichen Straßen in der Stadt 
Nordhausen (Straßenreinigungsgebührensatzung) 

 
Aufgrund des § 49 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) vom 7. Mai 1993 (GVBl. S.273), in der Fassung vom 30. Juli 
2019, und der §§ 2, 19, 20 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) vom 
16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) und der §§ 1 und 8 der Satzung über die 
Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Nordhausen vom 23. Juli 2018 hat der Stadtrat der Stadt Nordhausen in 
seiner Sitzung am 3. November 2020 die folgende Satzung beschlossen. 
 

§ 1  
Gebührentatbestand 

Die Stadt Nordhausen erhebt für die Reinigung öffentlicher Straßen Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung. Den 
Kostenanteil, der im allgemeinen öffentlichen Interesse für die Reinigung von öffentlichen Straßen und Plätzen sowie 
für den Winterdienst auf Fahrbahnen entsteht und für den keine Gebührenpflicht der Anlieger besteht, trägt die Stadt 
Nordhausen. 
 

§ 2  
Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist, wer die Straßenreinigungseinrichtung der Stadt Nordhausen benutzt und gemäß § 3 der 
Straßenreinigungssatzung Eigentümer bzw. Besitzer des durch die öffentliche Straße erschlossenen Grundstücks 
ist. 

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Gebührenmaßstab 

(1) Bemessungsgrundlage für die Gebühr ist die Straßenfrontlänge des Grundstücks und die Reinigungsklasse (§ 
4). 

(2) Die Straßenfrontlänge ist die Länge der gemeinsamen Grenze des Grundstücks mit dem Straßengrundstück. Sich 
ergebende Teile eines Frontmeters von weniger als 0,50 m entfallen und von 0,50 m unter mehr werden als halbe 
Meter bei der Bestimmung der Straßenfrontlänge angesetzt. 
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(3) Wird das Grundstück durch Zwischenflächen von der Straße vollständig (Hinterlieger) oder teilweise 
(Teilhinterlieger/Teilanlieger) getrennt, so berechnet sich die Straßenfrontlänge aus der Projektion der der Straße 
zugekehrten Grundstücksgrenze auf die Straßenbegrenzung und bei Teilhinterliegern bzw. Teilanliegern 
zusätzlich aus der gemeinsamen Grenze des Grundstücks mit dem Straßengrundstück. Zugewandte 
Grundstücksseiten sind diejenigen Abschnitte des Grundstücks, die unmittelbar an die Straße angrenzen, parallel 
oder in einem Winkel von weniger als 45° zur Straße, einschließlich ihrer gedachten geradlinigen Verlängerung 
verlaufen. Ist bei einem Grundstück nur ein Teil einer Grundstücksseite der Erschließungsanlage zugewandt, da 
die Straße endet oder ihren Verlauf ändert, wird die der Straße zugewandte Grundstücksseite als Ganzes 
zugrunde gelegt. 

(4) Liegt ein Grundstück an mehreren zu reinigenden Straßen oder wird es durch mehrere Straßen mittelbar 
erschlossen oder grenzt es an eine öffentliche Straße an, während es über eine andere mittelbar erschlossen 
wird, so wird die Gebühr für alle ansatzfähigen Grundstücksseiten erhoben. Die Messung erfolgt dabei vom 
Schnittpunkt der Straßenfluchtlinien. 

 
§ 4 

Gebührensatz 
Die Straßenreinigungsgebühr beträgt je Kalenderjahr: 
 
 Reinigungsklasse 1  -      1,93     €/Frontmeter 
 Reinigungsklasse 2  -  3,86 €/Frontmeter 
 Reinigungsklasse 3  -  5,80 €/Frontmeter 
 

§ 5 
Gebührenberechnung 

Jährliche Reinigungsgebühr = Frontmeterlänge x jährliche Straßenreinigungsgebühr der Reinigungsklasse. 
 

§ 6 
Entstehung, Aussetzung und Ende der Gebührenschuld 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Beginn des Monats, mit dem der Anschluss des Grundstücks an die öffentliche 
Straßenreinigung erfolgt und gilt für den Rest des laufenden Kalenderjahres. Im Übrigen entsteht die 
Gebührenschuld zu Beginn eines Kalenderjahres für ein Kalenderjahr.  

(2) Die Gebührenschuld endet mit Ablauf des Monats, in dem der Anschluss an die öffentliche Einrichtung der 
Straßenreinigung endet.  

(3) Eine Gebührenänderung, die sich aus einer Veränderung der die Gebührenschuld begründenden Tatsachen 
ergibt (z. B. Teilung des Grundstücks, Zusammenlegung von Grundstücken), wird mit Beginn des folgenden 
Monats, in dem der Eintritt des maßgeblichen Ereignisses erfolgte, berücksichtigt.  

(4) Wechselt der Gebührenschuldner, wird die Änderung der Gebührenschuld mit Beginn des folgenden Monats, in 
dem der Besitzübergang vollzogen wurde, wirksam.  

(5) Kann die Reinigung der Straße gemäß § 8 der Straßenreinigungssatzung wegen Aufgrabungen, Bauarbeiten oder 
aus sonstigen Gründen länger als vier Wochen nicht durchgeführt werden, so wird die Gebühr für jeweils volle 
Kalendermonate auf Antrag erlassen. In diesem Fall kann der Gebührenpflichtige Ermäßigung schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadtverwaltung Nordhausen beantragen.  

 
§ 7 

Erhebung und Fälligkeit der Gebühren 
(1) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid der Stadtverwaltung Nordhausen erhoben. Erhebungszeitraum 

ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres die verbleibenden 
Kalendermonate. Die Jahresgebührenschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraums. Endet das 
Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Erhebungszeitraums, endet die Gebührenschuld zum Monatsende. 

(2) Die Jahresgebühr wird in vierteljährlichen Teilbeträgen jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres 
fällig. Auf Antrag des Abgabenschuldners kann die Straßenreinigungsgebühr in einem Jahresbetrag entrichtet 
werden. Eine Jahresgebühr bis einschließlich 20,00 Euro wird am 01.07. eines Jahres als Gesamtgebühr fällig.  

(3) Wird zu Beginn eines Kalenderjahres kein neuer Gebührenbescheid erlassen, so gelten die Festsetzungen des 
letzten Gebührenbescheides. 

 
§ 8 

Melde- und Auskunftspflicht 
(1)  Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, alle Veränderungen, die für die Gebührenerhebung von Bedeutung sein 

können, unverzüglich zu melden und auf Verlangen darüber nähere Auskunft zu geben und entsprechende 
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Unterlagen bzw. Nachweise vorzulegen (z.B. Grundbuchauszug, Kaufvertrag, Nachweise über den Zeitpunkt des 
Besitzüberganges bzw. des Übergangs von Nutzen und Lasten). 

(2) Bei einem Wechsel des Gebührenschuldners sind sowohl der bisherige als auch der neue Gebührenschuldner 
zur Anzeige verpflichtet.  

(3) Kommen die Gebührenschuldner ihrer Anzeigepflicht nicht nach, besteht kein Anspruch auf rückwirkende 
Berücksichtigung der Änderung. 
 

§ 8 a  
Datenschutz 

Für die Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe von Daten im Vollzug dieser Satzung gelten die EU-Datenschutz-
Grundverordnung und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Freistaates Thüringen in der jeweils geltenden 
Fassung. 

§ 9 
Inkrafttreten / Außerkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Reinigung öffentlicher Straßen (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 24.10.2013 zuletzt, geändert am 23.07.2018 
außer Kraft. 
 
Ausfertigungsvermerk 
Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Stadtrates der Stadt Nordhausen sowie die Einhaltung 
des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bekundet. 
Bekanntmachungshinweis 
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Stadt Nordhausen geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich 
unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr 
nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich. 
 
Nordhausen, den 26. November 2020 
Stadt Nordhausen 
 
gez. Kai Buchmann, Oberbürgermeister 

 
Nr. 9 

Bekanntmachung 
 

3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Hundesteuern in der Stadt 
Nordhausen (Nordhäuser Hundesteuersatzung – NdhHuStS) 

 
Auf der Grundlage der §§ 19 Abs. 1; 21 Abs. 2 und 3 der Thüringer Gemeinde und Landkreisordnung (ThürKO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBI. Nr. 2 S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetztes vom 11. Juni 2020 (GVBI. S. 277, 278), der §§ 1, 2, 5 und 15 des Thüringer Kommunalabgabengesetztes 
(ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2004 (GVBI. S. 301), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBI. S. 396) hat der Stadtrat der Stadt Nordhausen in der Sitzung vom 25.11.2020 
folgende 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Hundesteuern in der Stadt Nordhausen 
(NdhHuStS) beschlossen: 

 
Artikel 1 

 
1.  In § 1 wird der Zusatz „bis 31.12.2019 ohne den Ortsteil Buchholz/Harz“ gestrichen. 
 
2. An § 2 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: „Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten 

unabhängig von den Eigentumsverhältnissen als von ihren Haltern gemeinsam gehalten (Wohn- und 
Wirtschaftsgemeinschaft.“  

 
3. a) Der bisherige Wortlaut des § 3 wird zu § 3 Absatz 1. 

b) Es wird folgender § 3 Absatz 2 hinzugefügt: „Unabhängig der Eigentumsverhältnisse findet bei 
mehreren Hunden in einem Haushalt die Staffelung nach Absatz 1 Anwendung.“ 

4.  a) § 4 Absatz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst: „Hunden, die zum Schutz und zur Hilfe für Blinde,   
  Gehörlose oder sonstige völlig Hilflose Personen unentbehrlich sind;“  
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b) § 4 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: „Die Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt. Sie beginnt mit 
dem Monat, in welchem der vollständige Antrag vorliegt. Die Voraussetzungen für die 
Steuerbefreiung sind mit geeigneten Nachweisen zu belegen. Über die Eignung der Nachweise 
entscheidet die Stadt Nordhausen.“  

c) Es wird folgender § 4 Absatz 4 hinzugefügt: „Für gefährliche Hunde nach den §§ 1 und 3 wird keine 
Steuerfreiheit gewährt.“ 

 
5. a) § 5 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: „Die Steuerermäßigung wird ab dem Monat gewährt, in welchem  
  der vollständige Antrag vorliegt. Sie endet mit Ablauf des Monates, in dem der Ermäßigungsgrund  
  entfällt. Die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung hat der Antragsteller nachzuweisen.“   

c)           Es wird folgender § 5 Absatz 4 hinzugefügt: „Die Bemessungsgrundlage für die  
          Steuerermäßigung staffelt sich analog zu § 3 Abs. 1 nach der Anzahl der Hunde.“ 

d)           Es wird ein § 5 Absatz 5 hinzugefügt: „Für gefährliche Hunde nach den §§ 1 und 3 werden keine  
          Steuerermäßigungen gewährt.“ 

 
6. a)     § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: „Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Monats, in welchem der  
   Hund bei der Stadt Nordhausen schriftlich und unter Angabe des Grundes abgemeldet wurde. Die  
   Gründe sind schriftlichnachzuweisen. Die Abmeldung gilt nur als eingereicht, wenn diese vollständig  
   ist oder innerhalb von 2 Wochen nach Eingang bei der Stadt Nordhausen  vervollständigt wurde.“ 

b) Es wird folgender § 7 Absatz 3 hinzugefügt: „Näheres regelt die Anzeigepflicht nach § 9.“ 
 

7. a) § 9 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: „Der Hundehalter ist verpflichtet einen Hund unverzüglich nach 
                           der Aufnahme oder im Fall des § 7 Abs.1 Satz 3, nachdem der Hund vier Monate alt geworden ist,  
   anzumelden. Die Anmeldung hat schriftlich bei der Stadt Nordhausen, unter folgenden Angaben zu  
   erfolgen: 
    - Halterdaten (Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum), 
    - Beginn der Hundehaltung, 
    - Anzahl der insgesamt im Haushalt lebenden Hunde, 
    - Hunderasse, 
    - Name des Hundes, 
    - Wurftag, 
    - Farbe und 
    - Chipnummer. 

Die erhobenen Daten dienen der genauen Identifizierung der Hunde im Steuerverfahren.“ 
 

b) § 9 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: „Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von vier Wochen 
nachdem er ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund abhandengekommen 
oder verstorben ist oder nachdem der Halter aus der Stadt weggezogen ist, bei der Stadt 
Nordhausen schriftlich abzumelden. 
Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der Name und die 
Anschrift dieser Person anzugeben und ggf. durch einen Kauf- oder Übergabevertrag zu belegen.  
Ist der Hund verstorben, so sind entsprechende Nachweise über das Ableben des Hundes durch 
den Hundehalter einzureichen. 
Als Abmeldedatum gilt der Tag, an welchem die Abmeldung schriftlich und vollständig bei der Stadt 
Nordhausen vorliegt.“ 

 
Artikel 2 

 
Diese 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Hundesteuern in der Stadt Nordhausen tritt zum 
1. Januar 2021 in Kraft.  
 
Ausfertigungsvermerk 
Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Stadtrates der Stadt Nordhausen sowie die Einhaltung 
des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bekundet. 
Bekanntmachungshinweis 
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Stadt Nordhausen geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich 
unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr 
nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich. 
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Nordhausen, den 2. Dezember 2020  
Stadt Nordhausen 
 
gez. Kai Buchmann 
Oberbürgermeister 
 
Beschluss- und Genehmigungsverfahren 
Mit Beschlussvorlage BV/0496/2020 hat der Stadtrat der Stadt Nordhausen die 3. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Hundesteuern in der Stadt Nordhausen (Nordhäuser Hundesteuersatzung – NdhHuStS) 
beschlossen. 
 
Die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Nordhausen hat mit Schreiben vom 27.11.2020 die 3. Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Hundesteuern in der Stadt Nordhausen (Nordhäuser 
Hundesteuersatzung – NdhHuStS) genehmigt. 
 
Nordhausen, den 2. Dezember 2020 
Stadt Nordhausen 
 
gez. Kai Buchmann 
Oberbürgermeister 

 
 

Nr.10 
Bekanntmachung 

 

Veröffentlichung nach Artikel 7 Absatz 1 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen 
Parlaments und Rates für das Jahr 2019 

 

 
A. Zuständige Behörden (Gruppe von Behörden 
 
Stadt Nordhausen  und  Landkreis Nordhausen  
Markt 1      Grimmelallee 23       
99734 Nordhausen    99734 Nordhausen      
 

 
B. Erläuterungen und verkehrspolitische Zielstellungen 
 
Nach Art. 7 Abs. 1 VO (EG) 1370/2007 hat die zuständige Behörde einmal jährlich einen Gesamtbericht über die in 
ihren Zuständigkeitsbereich fallenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die ausgewählten Betreiber öffentlicher 
Dienste sowie die diesen Betreibern gewährten Ausgleichsleistungen zur Abgeltung von Belastungen aus der Erfüllung 
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zugänglich zu machen. 
Der Landkreis Nordhausen und die Stadt Nordhausen sind Träger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 Thüringer Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) bzw. § 3 Abs. 1 
Nr. 3 ThürÖPNVG.  
Beide Gebietskörperschaften sind zugleich zuständige örtlichen Behörde im Sinne der VO (EG) 1370/2007.  
Die Aufgabenträger Landkreis Nordhausen und Stadt Nordhausen wirken gemeinsam und einvernehmlich als Gruppe 
von Behörden bei der Umsetzung der nachstehenden verkehrspolitischen Zielstellungen und Leitlinien der 
Angebotsgestaltung zusammen. Die wesentliche gemeinsame verkehrspolitische Zielstellung besteht auch künftig in 
der Erreichung der sozialen und wirtschaftlichen Ziele der Angebots- und Tarifgestaltung auf der Grundlage des 
ThürÖPNVG. Alle Angebote und Maßnahmen sind ausbalanciert auf eine möglichst optimale Ausschöpfung der 
Fahrgastpotentiale auf der einen Seite und auf optimierten Einsatz der Finanzmittel der Aufgabenträger auf der anderen 
Seite auszurichten. Der Mindestanspruch besteht immer in der Gewährleistung einer ausreichenden Bedienung zur 
Sicherung der Daseinsvorsorge, zur Erfüllung von Pflichtaufgaben und Aufgaben des öffentlichen Verkehrsinteresses. 
 

 
 
 
C. Darstellung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages 
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Der Landkreis Nordhausen und die Stadt Nordhausen haben sich als Gruppen von zuständigen örtlichen Behörden 
im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der VO (EG) 1370/2007 zusammengeschlossen. Sie beauftragen auf dem Weg der 
Direktvergabe die Linien im Linienbündel „StPNV-Linien Landkreis und Stadt Nordhausen“. Betraut mittels 
Öffentlichem Dienstleistungsauftrag und Inhaberin der Linienkonzessionen ist die Verkehrsbetriebe Nordhausen 
GmbH mit Sitz in 99734 Nordhausen, Robert-Blum-Str. 1, die wiederum teilweise Subunternehmer beauftragt.  
Die Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH ist auch Inhaberin der Linienkonzession für den Straßenbahnverkehr im 
Stadtgebiet und seit 01.01.2018 mittels Öffentlichem Dienstleistungsauftrag mit der Durchführung des öffentlichen 
Personennahverkehrs mit Straßenbahnen und Kraftfahrzeugen im Landkreis und in der Stadt Nordhausen beauftragt. 
Der Stadtbusverkehr umfasst die acht Linien A, B, C, D, E, F, G und K. Der Regionalbusverkehr umfasst einundzwanzig 
Linien 20, 21, 23, 231, 24, 241, 25, 251, 26, 261, 262, 27, 271, 272, 28, 281, 282, 29, 291, 292, 293.  
Das Schienennetz erstreckt sich im Stadtgebiet über 2 Linien, mit einer genehmigten Linienführung und einer 
Gesamtlänge von 7,77 km. Die im Mai 2004 realisierte Linie 10 Ilfeld/Neanderklinik – Nordhausen Bahnhofsplatz (mit 
umsteigefreier Durchbindung vom Bahnhofsplatz bis zum Südharz-Klinikum als Linie 1) ist ein 
Schienenpersonenverkehr im (indirekten) Auftrag des Freistaates Thüringen. 
 

Linie 
 

Linienweg  
- Straßenbahnverkehr im Stadtgebiet - 

1 Bahnhofsplatz – Südharz Klinikum 

2 Parkallee - Nordhausen/Ost 

  

 - Stadtbusverkehr - 

A Salza – Bahnhofsplatz – Hochschule - Pferdemarkt  

B Bahnhofsplatz – Darrweg – Uthleber Weg – Südstraße - Niedersalza 

C Ringverkehr Bahnhofsplatz – Niedersalza - Bahnhofsplatz 

D Salza – Herreden – Hochstedt - Hörningen-Gudersleben  

E Bahnhofsplatz – Salza – Südharz Klinikum – Buchholz - Rottleberode  

F Bahnhofsplatz – Pferdemarkt - Leimbach – Steigerthal – Petersdorf/Schule  

G Salza - KZ Gedenkstätte Mittelbau-Dora – Rüdigsdorf - Bahnhofsplatz  

K Bahnhofsplatz - Bielen 

 

 
Linie 

 

Linienweg  
- Regionalbusverkehr - 

20 Nordhausen – Uthleben – Heringen – Auleben – Görsbach  

21 Nordhausen – Bielen – Windehausen – Urbach – Görsbach  

23 Nordhausen – Neustadt – Benneckenstein – Hohegeiß  

231 Herrmannsacker – Neustadt – Ilfeld  

24 Niedersachswerfen – Appenrode – Werna – Sülzhayn – Ellrich  

241 Nordhausen – Niedersachswerfen – Woffleben – Gudersleben – Ellrich  

25 Nordhausen – Günzerode – Branderode– Mackenrode – Stöckey  

26 Nordhausen – Großwechsungen – Haferungen – Kehmstedt – Wipperdorf 

262 Nordhausen – Großwechsungen – Haferungen – Schiedungen – Stöckey  

27 Nordhausen – Wipperdorf – Bleicherode – Großbodungen 

271 Bleicherode – Friedrichsthal – Schiedungen – Trebra   

272 Bleicherode – Steinrode – Trebra  

28 Bleicherode – Sollstedt – Rehungen  

281 Bleicherode – Großlohra – Friedrichsrode  

282 Rehungen – Sollstedt – Großlohra  

29 Nordhausen – Wolkramshausen – Hainrode – Großlohra – Bleicherode  

291 Nordhausen – Steinbrücken – Hain – Hainrode  

292 Wolkramshausen – Mörbach – Wipperdorf 

293 Wolkramshausen – Wipperdorf – Bleicherode 
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Betriebsleistung aufgrund gemeinwirtschaftlicher Verpflichtung im Jahr 2019 

      
     Nutzwagenkilometer 
Stadtbusverkehr:   686.068 km (davon Fremdvergabe: 196.402 km) 
Straßenbahnverkehr:      370.583 km  
Regionalbusverkehr:           1.811.604 km (davon Fremdvergabe: 579.721 km) 

 
Fahrzeuge zur Erfüllung der Verkehrsleistung 

 
Die Verkehrsleistung wurde, unter Berücksichtigung einer angemessenen Reservehaltung, durchschnittlich durch 
nachstehende Fahrzeuge erbracht: 
 
Fahrzeuge im Stadtbusverkehr:   15 
Eigene Fahrzeuge:    10 
Fremde Fahrzeuge:      5 
(9 Standard-Busse (12m) mit Niederflurtechnik, 2 Niederflurbusse-Erdgas, 2 Gelenkbusse 18m mit Niederflurtechnik, 
2 Kleinbusse/Taxen) 
 
Fahrzeuge im Straßenbahnverkehr:    9  
Combino (Einrichtungswagen):     6  
Combino (Zweirichtungswagen):      3 
 
Fahrzeuge im Regionalbusverkehr:  50 
Eigene Fahrzeuge:    32 
Fremde Fahrzeuge:    18 
 
(3 10m-Midibusse mit Niederflurtechnik, 21 Standardlinienbusse 12m mit Niederflurtechnik, 1 Gelenkbus 18 m mit 
Niederflurtechnik, 19 Überlandbusse Hochboden, 1 Linienbus 15m/ 3 Achsen, 5 Kleinbusse/Taxen) 
erbracht. 

 

 
D. Gewährte Ausgleichsleistungen gegenüber dem Betreiber 

 

Stadtbusverkehr Betrag in € 

Einnahmen Fahrgelderlöse 533.559 

Ausgleichszahlungen gem. § 45a PBefG 207.820 

Fahrgelderstattungen gem. § 231 SGB IX 13.628 

Finanzierung Freistaat Thüringen 238.791 

Ausgleich Azubi Ticket Thüringen 36.396 

Finanzierung Gesellschafter (HVV) 
(Die Stadt Nordhausen - als Aufgabenträger für den ÖPNV im Stadtgebiet - gewährt keine unmittelbaren Ausgleichszahlungen für die 
betrauten Linienverkehre gemäß öffentlichem Dienstleistungsauftrag. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der allgemeinen 
Unternehmensfinanzierung (Ausgleich Fahrplankilometer)  im Querverbund der Stadtwerke Nordhausen durch die Holding für 
Versorgung und Verkehr GmbH, deren Gesellschafter die Stadt Nordhausen ist.) 

1.509.398 

Finanzierung Aufgabenträger 0 

 
 

Straßenbahnverkehr  Betrag in € 

Einnahmen aus Fahrgelderlösen 1.406.807 

Ausgleichszahlungen gem. § 45a PBefG 531.491 

Fahrgelderstattungen gem. § 231 SGB IX 40.566 

Finanzierung Freistaat Thüringen 517.500 

Ausgleich Azubi Ticket Thüringen 84.924 

Finanzierung Gesellschafter (HVV) 
(Die Stadt Nordhausen - als Aufgabenträger für den ÖPNV im Stadtgebiet - gewährt keine unmittelbaren Ausgleichszahlungen für die 
betrauten Linienverkehre gemäß öffentlichem Dienstleistungsauftrag. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der allgemeinen 
Unternehmensfinanzierung (Ausgleich Fahrplankilometer)  im Querverbund der Stadtwerke Nordhausen durch die Holding für Versorgung 
und Verkehr GmbH, deren Gesellschafter die Stadt Nordhausen ist.) 

1.447.809 

Finanzierung Aufgabenträger 0 
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Regionalbusverkehr Betrag in € 

Einnahmen aus Fahrgelderlösen 1.448.366 

Ausgleichszahlungen gem. § 45a PBefG 1.355.648 

Fahrgelderstattungen gem. § 231 SGB IX 36.656 

Finanzierung Freistaat Thüringen 224.207 

Ausgleich Azubi Ticket Thüringen 111.600 

Finanzierung Aufgabenträger/Gesellschafter 1.897.359 

  

 
E. Qualitätsanforderungen 
 
Für die beauftragten Linienverkehre haben die Aufgabenträger Stadt Nordhausen und der Landkreis Nordhausen 
Qualitätskriterien im Öffentlichen Dienstleistungsauftrag definiert: Fahrplan, Anschlussbindung, Fahrgastzählung, 
Fahrzeuge (Bestand und Neubeschaffung), Fahrzeugwerbung, Fahrzeugzustand und Reinigung, Beseitigung von 
Zustands- und Ausstattungsmängeln bzw. technische Störungen, Haltestellen, Entlohnung, 
Qualifikation/Anforderungen, Dienstkleidung, Betriebsleitung, Betriebsleitzentrale, Rechnergestütztes 
Betriebsleitsystem, Störungsmanagement, Beschwerdemanagement, Pünktlichkeit, Internetauftritt, Dynamische 
Fahrgastinformation, Liniennetzplan, Aushangfahrpläne, Fahrplanheft, Agenturen, Fahrscheinautomaten, Verkauf 
beim Fahrer, Fahrscheine, Fahrplanflyer, Statusbericht des Verkehrsunternehmens an den Aufgabenträger als 
zuständige Behörde. Die Qualitätsnachweise erfolgen auf Abruf nach statistischen Berichten. 
 
Die Bonus-/Malus-Regelungen gemäß Anhang 3 Punkt 3 des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages werden jährlich, 
entsprechend der festgelegten Kriterien, abgerechnet.  
 
Nordhausen, den 2. Dezember 2020 
 
gez. Kai Buchmann      gez. Matthias Jendricke 
Oberbürgermeister Stadt Nordhausen    Landrat Landkreis Nordhausen   

    
 
 

Nr.11  
Bekanntmachung 

 

Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder 
Sachwerte im Gebiet der Stadt Nordhausen  

(NdhSpielAStS) 
 
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 21 Abs. 2 und 3 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetztes vom 11. Juni 2020 
(GVBl. S. 277, 278), der §§ 1, 2, 5 und 15 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 19. September 
2004 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) hat der Stadtrat der Stadt 
Nordhausen in der Sitzung vom 25.11.2020 die folgende Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf 
Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte in der Stadt Nordhausen (Spielapparate-Steuersatzung) 
beschlossen: 

§ 1 
Steuererhebung 

Die Stadt Nordhausen erhebt eine Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte als örtliche 
Aufwandsteuer nach Maßgabe des in § 2 aufgeführten Besteuerungstatbestandes. 
 

§ 2 
Steuergegenstand, Besteuerungstatbestand 

(1) Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für die Benutzung von Spielgeräten, soweit sie öffentlich zugänglich 
sind, wenn der Aufwand in einem Entgelt im Sinne des Abs. 4 besteht. Als öffentlich zugänglich gelten auch 
Orte, die nur gegen Entgelt gleich welcher Art oder nur von einem bestimmten Personenkreis (z.B. 
Vereinsmitgliedern) bzw. nur in eingegrenzten Zeiten betreten werden dürfen. 

(2) Spielgeräte im Sinne von Abs. 1 sind:  
1. Spielgeräte mit Geld- oder Warengewinnmöglichkeiten  
2. Spielgeräte, bei denen der Spielerfolg nicht in einem Gewinn in Geld oder Waren besteht  
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3. Als Spielgeräte gelten auch Personalcomputer, die aufgrund ihrer Ausstattung und/oder ihres 
Aufstellortes zum individuellen Spielen oder gemeinsamen Spielen in Netzwerken oder zum Spielen 
über das Internet verwendet werden können.   
Die Besteuerung kommt nicht in Betracht, wenn der Apparat ausschließlich zur      
Informationsbeschaffung oder für die Aus- und Weiterbildung eingesetzt wird.  

4. Zu den Spielgeräten zählen auch Punktspielgeräte (zum Beispiel Touch-Screen-Geräte, Fun-Games), 
Bildschirmspielgeräte, TV-Komplettgeräte (zum Beispiel Videospiele, Simulatoren) Flipper, 
multifunktionale Geräte (Infotainment-Terminals, Sportinfo-Terminals) und ähnliche Geräte.  

 
(3) Sportgeräte wie z.B. Billard, Darts und Tischfußball sowie Musikautomaten unterliegen nicht der 

Spielapparatesteuer.  
(4) Entgelt (Spielaufwand) ist die Summe des von den Spielern verwendeten Einkommens oder Vermögens zur 

Erlangung des Spielvergnügens. 
 

§ 3 
Steuerschuldner 

 
(1) Steuerschuldner ist der Halter (Aufsteller) des Spielapparates. Halter ist der Eigentümer bzw. derjenige, dem 

der Apparat vom Eigentümer zur Nutzung überlassen wurde. 
(2) Neben dem Halter oder dem Veranstalter haftet auch derjenige für die Steuerschuld, dem aufgrund 

ordnungsrechtlicher Vorschriften die Spielhallen- oder Aufstellerlaubnis erteilt wurde.  
(3) Personen, die nebeneinander die Steuer schulden oder für sie haften, sind Gesamtschuldner im Sinne des § 

44 der Abgabenordnung (AO). Welcher als Gesamtschuldner zur Zahlung der gesamten 
Vergnügungssteuerforderung herangezogen wird, liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Stadt Nordhausen. 

 
§ 4 

Bemessungsgrundlagen 
 
(1) Die Steuer bemisst sich:  

a) bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit (Geldspielgeräte) nach der Bruttokasse (Einspielergebnis) eines jeden 
Monats des einzelnen Apparates. Das Einspielergebnis errechnet sich aus der elektronisch gezählten 
Kasse zuzüglich Röhrenentnahme, abzüglich Röhrenauffüllungen, Falschgeld und Fehlgeld. Das negative 
Einspielergebnis eines Apparates im Kalendermonat wird mit dem Wert 0,00 Euro angesetzt.   

b) bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit deren Anzahl pro angefangenen Kalendermonat  
(2) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Apparat. Apparate mit 

mehr als einer Spieleinrichtung sind solche, an denen gleichzeitig zwei oder mehr Spielvorgänge – z.B. durch 
separate Geldeinwürfe – ausgelöst werden oder mehrere Personen gleichzeitig spielen können. 

 
§ 5 

Steuersätze 
(1)  Die Steuer beträgt je Spielgerät bzw. Apparat und angefangenen Kalendermonat  

1. für Spielgeräte bzw. -apparate nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Satzung, unabhängig vom Aufstellort, 10 v.H. 
der Bemessungsgrundlage nach § 4 Abs. 1a, höchstens jedoch 230,00 Euro,   

2.  für Spielgeräte bzw. –apparate nach § 2 Abs. 2 Nr. 2-4 der Satzung 
 a) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen   45,00 Euro 
 b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten   20,00 Euro 

              3.   Unabhängig vom Aufstellungsort und von Gewinnmöglichkeiten wird für Spielapparate, mit denen 
sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere dargestellt werden oder die 
eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben eine Steuer in Höhe 
von 5.000,00 Euro je Spielapparat und angefangenem Kalendermonat erhoben. 

 
Die Voraussetzungen für die Erhebung der erhöhten Steuer sind in jedem Fall als gegeben anzusehen, wenn 
das auf dem Gerät installierte Spiel von der Unterhaltungssoftware- Selbstkontrolle (USK) keine 
Jugendfreigabe nach § 14 Absatz 2 Nr. 5 Jugendschutzgesetz erhalten hat oder von der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien (BPjM) in die Liste der jugendgefährdenden Medien aufgenommen wurde. 
 

(2) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Gerätes ein gleichartiges Gerät, so bemisst sich die 
Steuer für diesen Kalendermonat aus den Einspielergebnissen beider Geräte. In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 
b, Nr. 2 b und Nr. 3 a und b wird die Steuer für den betreffenden Monat nur einmal pro Gerät erhoben. 
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§ 6 
Entstehung, Abrechnung, Festsetzung und Fälligkeit 

(1)  Das Steuerschuldverhältnis entsteht mit der Inbetriebnahme des Spielapparates. Die Inbetriebnahme eines 
jeden Spielapparates ist der Stadt anzuzeigen. Nähere Regelungen sind § 7 zu entnehmen. 

(2)  Bei der Besteuerung nach der Bruttokasse (§ 5 Absatz 1) ist der Steuerschuldner verpflichtet, bis zum 15. Tage 
nach Ablauf jedes Kalenderquartals bei der Stadt Nordhausen eine Steuererklärung auf amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck einzureichen, in der er die Steuer über alle steuerpflichtigen Apparate selbst zu 
berechnen hat und die von ihm eigenhändig unterschrieben sein muss.  
Der Steuerschuldner kann hierzu auch eine Person zur Unterschrift der Steueranmeldung schriftlich 
bevollmächtigen. Die Vollmacht ist der Stadt Nordhausen im Original zu überlassen. Die Eintragungen in der 
Selbsterklärung sind getrennt nach Aufstellorten und anschließend für jeden Spielapparat gesondert 
vorzunehmen. Negative Einspielergebnisse innerhalb eines Kalendermonates sind mit 0,00 Euro anzusetzen. 

(3)  Bei der Besteuerung nach der Bruttokasse sind den Steueranmeldungen nach Absatz 2 Ausdrucke des 
manipulationssicheren Zählwerks für den jeweiligen Besteuerungszeitraum beizufügen, die mindestens 
folgende Angaben enthalten müsse 
- Aufstellort,  
- Gerätename, -art, -typ und -nummer,  
- die fortlaufende Nummer sowie  
- das Datum des aktuellen und des letzten Zählwerkausdruckes, 
- die Spieleinsätze,  
- die ausgezahlten Gewinne,  
- die Veränderungen der Röhreninhalte und  
- den Kasseninhalt (Bruttokasse).  
 
Für den Folgemonat ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt des Vormonats (Tag, Uhrzeit) anzuschließen. Die 
Zählwerksausdrucke sind entsprechend der Steuererklärung zu sortieren. Alle durch die Spielgeräte 
erzeugbaren oder von diesen vorgenommenen Aufzeichnungen die zur Erhebung und Festsetzung der Steuer 
notwendig sind, sind aufbewahrungspflichtige Unterlagen im Sinne des § 147 Absatz 1 bis 5 AO. Sie sind der 
Stadt Nordhausen auf Verlangen unverzüglich und vollständig vorzulegen. 

(4)  Die Steuer ist ohne gesonderte Aufforderung ebenfalls bis zum 15. Tage nach Ablauf jedes Kalenderquartals 
an die Stadt Nordhausen zu entrichten.  
Ein Steuerbescheid ist nur dann zu erteilen, wenn der Steuerpflichtige eine Steuererklärung nicht abgibt oder 
die Steuerschuld abweichend von der Erklärung festzusetzen ist. Die unbeanstandete Entgegenahme der 
Steuererklärung gilt einen Monat nach Eingang bei dem Sachgebiet Steuern der Stadt Nordhausen als 
steuerliche Festsetzung und wirkt wie ein erlassener Steuerbescheid. 

(5)  Gibt ein Steuerschuldner seine Steuererklärung nicht, rechnerisch unrichtig, nicht rechtzeitig oder 
unvollständig ab, so setzt die Stadt Nordhausen die Steuer durch schriftlichen Bescheid fest. Dabei kann sie 
nach den Vorschriften der Abgabenordnung von der Möglichkeit der Schätzung der Besteuerungsgrundlagen 
(§ 162 AO) und der Festsetzung von Verspätungszuschlägen (§ 152 AO) Gebrauch machen. Die Steuer ist 
dann einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig. 

(6)  Die Steuer für Apparate nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 und 3 wird mit Jahressteuerbescheid als Vorauszahlung 
festgesetzt und gilt bis zur Erteilung eines neuen Bescheides fort. Die Fälligkeiten sind hiernach der 15. April, 
15. Juli, 15. Oktober und 15. Januar. 

(7) Spielapparate gelten als in Betrieb genommen, wenn sie augenscheinlich einsatzfähig sind. Wird ein 
derartiges Gerät nicht eingesetzt (z. B. bei Defekt), so ist es abzudecken und entsprechend zu kennzeichnen. 
Die zulässige Höchstzahl an Spielgeräten nach § 3 Spielverordnung (SpielV) findet Anwendung. 

(8) Am Apparat hat der Aufsteller ein Hinweisschild anzubringen, aus dem sein vollständiger Name (Firma bzw. 
Vor- und Zuname) und die Anschrift ersichtlich sind. 

 
§ 7 

Mitwirkungs- und Nachweispflichten 
(1)  Das erstmalige Aufstellen von steuerpflichtigen Spielapparaten, ihre Entfernung sowie jede Veränderung an 

einem Aufstellungsort ist der Stadt Nordhausen unter Angabe des Aufstellungsortes, der Art und Anzahl, bei 
Apparaten nach § 2 Absatz 1 Nr. 1 zusätzlich der Gerätenummer(n), des Zeitpunktes der Aufstellung bzw. des 
Entfernens sowie des Namens und der Anschrift des Steuerschuldners innerhalb einer Woche schriftlich 
mitzuteilen. Bei verspäteter Anzeige der Beendigung der Aufstellung gilt der Tag des Eingangs der Anzeige 
als Tag der Beendigung, es sei denn, der Steuerschuldner kann die frühere Beendigung nachweisen. 
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(3) Die Anmeldungen sind Steueranmeldungen gemäß § 149 i. V. m. § 150 Absatz 1 Satz 3 AO. Der 
Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorgehen, entsprechend den 
Bestimmungen von § 147 AO aufzubewahren. 
 

§ 8 
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

(1)  Zur Sicherung einer gleichmäßigen und vollständigen Festsetzung und Erhebung der Steuer können die 
bevollmächtigten Vertreter der Stadt Nordhausen ohne vorherige Ankündigung und auch außerhalb einer 
Außenprüfung (§§ 193 ff. AO) Geschäftsgrundstücke und Geschäftsräume unentgeltlich während der 
Geschäfts- und Arbeitszeiten betreten, um Sachverhalte festzustellen, die für die Besteuerung erheblich sein 
können. Die §§ 98 und 99 Absatz 1 AO gelten entsprechend. 

(4) Die Steuerschuldner und die von ihnen betrauten Personen haben entsprechend den §§ 90, 93 und 97 AO auf 
Verlangen der Bediensteten Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere, Zählwerkausdrucke und andere 
Unterlagen vorzulegen, wahrheitsgemäß Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Verrichtungen an den 
Spieleinrichtungen vorzunehmen, damit die Feststellungen ermöglicht werden. 

(3)  Weitergehende gesetzliche Prüfungsrechte bleiben unberührt. 
 

§ 9 
Straf- und Bußgeldvorschriften 

(1) Gemäß § 16 ThürKAG wird wegen Abgabehinterziehung mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft, wer 
1.   einer Gemeinde oder Stadt über Tatsachen, die für die Erhebung oder Bemessung von Abgaben 

erheblich sind, unrichtige oder unvollständige Angaben macht, 
2.  eine Gemeinde oder eine Stadt pflichtwidrig über abgaberechtlich-erhebliche Tatsachen in 

Unkenntnis lässt,  
und dadurch Abgaben verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigten Abgabevorteil erlangt. 
§ 370 Absatz 4, §§ 371 und 376 AO in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend anzuwenden. 
Der Versuch ist strafbar und wird in jedem Fall zur Anzeige gebracht. 

(2)  Ordnungswidrig handelt gemäß § 17 ThürKAG und kann mit Geldbuße bis zu 10.000 Euro belegt werden, wer 
als Abgabepflichtiger oder bei Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Abgabepflichtigen eine der in Absatz 
1 bezeichneten Taten leichtfertig begeht (leichtfertige Abgabeverkürzung). § 370 Absatz 4 und § 378 Abs. 3 
AO in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend anzuwenden. 

(3)  Ordnungswidrig handelt gemäß § 18 ThürKAG auch und kann mit Geldbuße bis zu 5.000 Euro belegt werden, 
wenn die Handlung nicht nach Absatz 2 geahndet werden kann, wer vorsätzlich oder leichtfertig: 
1. die erstmalige Aufstellung von steuerpflichtigen Spielapparaten, ihre Entfernung sowie jede 

Veränderung an einem Aufstellungsort nach § 7 Abs. 1 nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 
2. die Anmeldung der Steuer nach § 6 Abs. 2 nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bei der Stadt 

Nordhausen eingereicht hat, 
3. das Hinweisschild mit vollständigem Namen/Adresse des Aufstellers nicht oder nicht vollständig am 

Apparat angebracht ist, 
4. nach § 6 Abs. 3 nicht alle durch das Spielgerät erzeugbaren oder von diesen vorgenommenen 

Aufzeichnungen nach den Regelungen im Sinne der AO aufbewahrt und auf Verlangen diese der Stadt 
Nordhausen vorzeigen kann, 

5. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind.  
 

§ 10 
Geltung des Gesetzes über kommunale Abgaben 

Soweit diese Satzung nichts Anderes bestimmt, gelten die Vorschriften des Gesetzes über kommunale Abgaben 
(Thüringer Kommunalabgabengesetz) in ihrer jeweiligen Fassung. 
 

§ 11 
Datenschutz 

Für die Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe von Daten im Vollzug dieser Satzung gilt die EU-Datenschutz-
Grundverordnung und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Freistaates Thüringen in der jeweils geltenden 
Fassung. 
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§ 12 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die „Satzung über die Erhebung einer Steuer auf 
Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Nordhausen (NdhSpielAStS)“ vom 
6. Juli 2005 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 25. Mai 2018 außer Kraft. 
 
Ausfertigungsvermerk 
Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Stadtrates der Stadt Nordhausen sowie die Einhaltung 
des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bekundet. 
 
Bekanntmachungshinweis 
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Stadt Nordhausen geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich 
unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr 
nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich. 
 
Nordhausen, den 3. Dezember 2020 
Stadt Nordhausen 
 
gez. Kai Buchmann 
Oberbürgermeister 
 
Beschluss- und Genehmigungsverfahren 
Mit Beschlussvorlage BV/0483/2020 hat der Stadtrat der Stadt Nordhausen die Neufassung der Satzung über die 
Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt 
Nordhausen (NdhSpielAStS) beschlossen. 
 
Die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Nordhausen hat mit Schreiben vom 30.11.2020 die Neufassung der 
Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet 
der Stadt Nordhausen (NdhSpielAStS) genehmigt. 
 
Nordhausen, den 3. Dezember 2020 
Stadt Nordhausen 
 
gez. Kai Buchmann 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum 
„Nordhäuser Ratskurier“ – Amtsblatt der Stadtverwaltung Nordhausen 
Herausgeber: Pressestelle, Markt 1, 99734 Nordhausen 
Telefon: 03631/ 696-242 Internet: www.nordhausen.de  E-Mail: pressesprecher@nordhausen.de 
Bezugsbedingungen und –möglichkeiten:   Das Amtsblatt der Stadt Nordhausen kann unter 
www.nordhausen.de/ratskurier kostenlos heruntergeladen werden. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, das 
Amtsblatt einzeln in der Stadtinformation (Markt 1, 99734 Nordhausen), im Bürgerservice (Markt 15, 99734 
Nordhausen) sowie in der Stadtbibliothek abzuholen.  
Zur Information über das Erscheinen des Amtsblatts wird am Erscheinungstag eine Hinweisbekanntmachung in 
der Tageszeitung „Thüringer Allgemeine“ veröffentlicht. Einen rechtsverbindlichen Charakter hat ausschließlich 
das in der Stadtinformation erhältliche Druckerzeugnis (Amtsausgabe). 

http://www.nordhausen.de/
http://www.nordhausen.de/ratskurier
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Nr.12 

Bekanntmachung 

 

 

 

 

Offenlegung über die Fortführung des Liegenschaftskatasters 
 
Durch das Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, Katasterbereich Artern, wurde das 
Liegenschaftskataster fortgeführt. 
 
Folgende/s Flurstück/e ist/sind von der Fortführung betroffen: 
 
Gemarkung Buchholz, Flur 2, Flurstück/e: 115 
 
Der/Die entsprechende/n Fortführungsnachweis/e kann/können von dem/n Grundstückseigentümer/n sowie dem/den 
Inhaber/n grundstücksgleicher Rechte 
 

vom 16.12.202 bis 15.01.2021  
 
in der Zeit 
 

Sprechzeiten des 
Katasterbereich Artern 

Di 
Mo, Mi, Do 
Fr 

08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr 
08:00 – 12:00 Uhr 

 
in den Räumen des Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation, Katasterbereich Artern, Alte Poststraße 
10, 06556 Artern eingesehen werden. 
 
Gemäß § 11 Abs. 4 des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes wird durch Offenlegung die 
Fortführung des Nachweises von Liegenschaften (Fortführungsnachweis) bekannt gegeben. Der 
Fortführungsnachweis gilt als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist kein 
Widerspruch eingelegt wurde. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Fortführung des Liegenschaftskatasters kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist bei 
dem Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, Katasterbereich Artern, Alte Poststraße 10, 06556 Artern 
Widerspruch erhoben werden. 

 
Artern, den 23.11.2020 
 
Im Auftrag 
gez. Michael Rapp 
Katasterbereichsleiter 
 

 


